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200. Festlegung des Lehrgangsbeitrages für den 

Universitätslehrgang „PROvokativpädagogik (Akademische/r 

Expertin/e)“  

 

201. Festlegung des Lehrgangsbeitrages für den 

Universitätslehrgang „Fachhochschulrecht (Zertifikat)“  

 

202. Festlegung des Lehrgangsbeitrages für den 

Universitätslehrgang  „Spirituelle Begleitung in der globalisierten 

Gesellschaft“ (Akademischer Experte/ Akademische Expertin) 
 

203. Festlegung des Lehrgangsbeitrages für den 

Universitätslehrgang „Spirituelle Begleitung in der globalisierten 

Gesellschaft (Master of Arts)“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



200. Festlegung des Lehrgangsbeitrages für den Universitätslehrgang 

„PROvokativpädagogik /Akademische/r Expertin/e)“ 
 

Der Lehrgangsbeitrag für den Universitätslehrgang „PROvokativpädagogik /Akademische/r 

Expertin/e)“ wird mit € 5.650,-- festgelegt. 

 

 

201. Festlegung des Lehrgangsbeitrages für den Universitätslehrgang 

„Fachhochschulrecht (Zertifikat)“ 
 

Der Lehrgangsbeitrag für den Universitätslehrgang „Fachhochschulrecht (Zertifikat)“ wird 

mit € 2.200,-- festgelegt. 

 

 

202. Festlegung des Lehrgangsbeitrages für den Universitätslehrgang  

„Spirituelle Begleitung in der globalisierten Gesellschaft“ 

(Akademischer Experte/ Akademische Expertin) 

 
Der Lehrgangsbeitrag für den Universitätslehrgang „Spirituelle Begleitung in der 

globalisierten Gesellschaft“ (Akademischer Experte/ Akademische Expertin) wird mit 

€ 7.900,-- festgelegt. 

 

 

203. Festlegung des Lehrgangsbeitrages für den Universitätslehrgang 

„Spirituelle Begleitung in der globalisierten Gesellschaft (Master of 

Arts)“ 
 

Der Lehrgangsbeitrag für den Universitätslehrgang „Spirituelle Begleitung in der 

globalisierten Gesellschaft (Master of Arts)“ wird mit € 11.900,-- festgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

Univ.- Prof. Dr. Jürgen Willer 

Rektor 
 


